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 Veröffentlicht am 20.02.1980

Norm

GmbHG §32

Rechtssatz

Stellen die Geltendmachung des Anfechtungsanspruches und dessen Sicherung Verfahrenshandlungen zur Verfolgung

des Anspruches gegen den Geschäftsführer dar, so ist dieser wegen o2enkundiger Interessenkollision von der

Vertretung der Gesellschaft vom Verfahren über den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung

ausgeschlossen.
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